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Resolution ,Verpflichtende Teilnahme an vorschulischem Sprach-
forderkurs* des Rates der Stadt Hagen vom 06.07.2017

Ihr Schreiben vom 18.07.2017

Sehr geehrter Herr Oberblrgermeister Schulz,

mit Interesse habe ich die mir Ubersandte Resolution des Rates der
Stadt Hagen vom 06.07.2017 zur Kenntnis genommen.

Da in dieser Frage auch die Zustandigkeit des Ministeriums fur Kinder,

Familie, Fluchtlinge und Integration gegeben ist, habe ich mein Ant-

wortschreiben mit der zustandigen Fachabteilung dort abgestimmt.

Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, erhalten seit dem
Kindergartenjahr 2014/2015 von Beginn an eine alltagsintegrierte
Sprachbildung, die sich individuell am Kind ausrichtet und alle Kinder
ab Eintritt in die Kindertageseinrichtung erreicht. Die sprachliche Ent-
wicklung wird kontinuierlich durch die padagogischen Krafte beobachtet
und dokumentiert. Dafur erhalten die Kommunen fur den Einsatz von
Sprachférderkraften Sprachfordermittel (§ 21b Abs. 2 KiBiz) in Hohe
von 25 Millionen Euro jahrlich. Diese Sprachférdermittel leiten die Ju-

gendamter in eigener Verantwortung an die Kindertageseinrichtungen
die sie am ndtigster, bratichen (durch Ratsbheschluss fur mindes-

e 2

tens 5 Jahrej.

weiter,

Die Umsetzung der alltagsintegrierten Sprachbildung in den Kinderta-
geseinrichtungen ist eine Teamaufgabe. Das Land stellt dafur jahrlich
bis zu 5 Millionen Euro fur die Qualifizierung der padagogischen Kréafte
im Elementarbereich im Bereich der Sprachbildung und Beobachtung
zur Verfugung.
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Bei Kindern, die keine Kindertageseinrichtung besuchen bzw. deren Seite 2 von 3
Eltern einer Beobachtung und Dokumentation der sprachlichen Bildung
nicht zugestimmt haben, stellt das Schulamt gem. § 36 Abs. 2 SchulG
zwei Jahre vor der Einschulung fest, ob die Sprachentwicklung der Kin-
der altersgemaR ist und ob sie die deutsche Sprache hinreichend be-
herrschen. Sofern ein Sprachférderbedarf festgestellt wird und das Kind
keine Kindertageseinrichtung besucht, hat die Kommune eine entspre-
chende Sprachférderung des betroffenen Kindes aus dem o.g. Sprach-
férdermitteln sicherzustellen. Viele Kommunen stellen dies sicher, in
dem sie sich zunachst bemuhen, fir diese Kinder einen Kindergarten-
platz zur Verfigung zu stellen, so dass diese mdoglichst taglich eine all-
tagsintegrierte Sprachbildung erhalten. Eine weitere Variante ist das
verpflichtende Angebot, an einem vorschulischen Sprachférderangebot
teilzunehmen, das vorrangig in Familienzentren durchgefuhrt wird und
dann ggf. in einem regularen Besuch einer Kindertageseinrichtung
mindet. Nehmen die Eltern die dargebotenen Angebote nicht wahr,
droht lhnen —nach § 126 Abs. 1 Nr. 2 und 3 SchulG - ein BuRgeld.

Sie nehmen Bezug auf die Sprachstandsverfahren in anderen Bundes-
landern. In Baden-Wirttemberg gabe es Grundschulférderklassen, in
denen Sprachkurse mit 20 Wochenstunden in einem Zeitraum von ein-
einhalb Jahren stattfinden. In Hamburg sei fur Kinder, bei denen im
Rahmen des Vorstellungsverfahrens ein ausgepragter Sprachférderbe-
darf ermittelt wurde, ein Besuch der Vorschulklassen vor der Einschu-
lung verpflichtend.

Ich méchte darauf hinweisen, dass beide Modelle eine andere Ziel-
gruppe adressieren, namlich schulpflichtige Kinder, die vom Schulbe-
such zurlckgestellt wurden.

Sie fuhren weiterhin aus, dass in Bayern Kinder, deren Eltern beide
nicht deutschsprachiger Herkunft sind und denen durch Sprachstands-
erhebung unzureichende Deutschkenntnisse bescheinigt werden, (ber
einen Zeitraum von eineinhalb Jahren eine 240 Stunden dauernde spe-
zielle Deutschférderung erhalten. In Nordrhein-Westfalen erfolgt eine
solche Sprachférderung im Elementarbereich wie oben ausgefuhrt seit
2014 alltagsintegriert in den Kindertageseinrichtungen. Wissenschaftli-
che Erkenntnisse haben gezeigt, dass additive Angebote nicht die ge-
wiinschte Wirkuing eizieler. '

Fur Kinder aus Familien mit Fluchthintergrund fordert die Landesregie-
rung darliber hinaus die sogenannten Brickenprojekte. Hierbei handelt
es sich um niedrigschwellige, padagogisch begleitete Betreuungsange-
bote wie Eltern-Kind-Gruppen oder Spielgruppen, die Kinder aus Fami-
lien mit Fluchthintergrund sowie in vergleichbaren Lebenslagen an insti-
tutionalisierte Formen der Kindertagesbetreuung heranfuhren sollen.



Die Kinder werden in den Brickenprojekten individuell und nach ihren
Bedarfen und Bedirfnissen (insbesondere auch in der Sprachbildung)
gefordert. Hier konnten bisher rund 12.500 Kinder erreicht werden.

Die Kinder in NRW, die an der Sprachstandsfeststellung Delfin 4 zwei
Jahre vor der Einschulung nicht teilgenommen haben, fallen trotzdem
nicht durchs Raster. Bei diesen wird bei der Anmeldung zur Grundschu-
le im Herbst des Jahres vor der Einschulung durch die Schule festge-
stellt, ob sie die deutsche Sprache hinreichend beherrschen, um im Un-
terricht mitarbeiten zu kénnen. Die Sprachstandsfeststellung bei der
Anmeldung wird mit Hilfe eines vom Ministerium empfohlenen und von
der Schule ausgewéhiten standardisierten Verfahrens durchgefiihrt. Die
Schule soll Kinder ohne die erforderlichen Sprachkenntnisse zum Be-
such eines vorschulischen Sprachférderkurses verpflichten, soweit sie
nicht bereits in einer Kindertageseinrichtung entsprechend gefdrdert
werden.

Die einjahrige Férderung mag im Einzelfall nicht ausreichend sein, um
den von Ihnen formulierten Anspruch ,in NRW sollen defizitéare Sprach-
kenntnisse der Kinder ab dem 1. Schuljahr ausgeschlossen sein® ge-
recht zu werden, aber das kann auch nicht der Anspruch sein. Eine
neue Sprache kann man nicht in wenigen Monaten erlernen, sondern
es muss Ziel sein, fundierte Grundlagen zu legen.

Aus diesen Ausfihrungen kénnen Sie erkennen, dass der Landesregie-
rung eine durchgangige Sprachbildung und -férderung ein grolles An-
liegen ist, fir das sowohl im Elementarbereich als auch im Schulbereich
erhebliche Ressourcen bereitgestellt werden. Eine Anderung des
Schulgesetzes erscheint aus meiner Sicht nicht notwendig.

Mit e dlic rafken

o1ne Gebauer

Seite 3von 3



	Anlage  1 180117 Antwort NRW-Reg Resolution Rat Sprachförderung

